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"In die Verträge mit Subunternehmern hat der AN aufzunehmen, dass der AG berechtigt ist, in die
Subunternehmerverträge ganz oder hinsichtlich von Teilleistungen (auf der Auftraggeberseite) einzutreten und dass
jener anstelle des AN auf der Vertragserfüllung bestehen kann. Durch einen derartigen Eintritt erlischt die Haftung
des AN gegenüberdem AG auf Erfüllung nicht"

1.8 AOSCHNITT 5.22 Aufzeichnungen Ober wichtige Vorkommnlsse

AbsehnI1l5.22.J FUhrnng des Baubuches
wird wie folgt ergänzt:

"Ausmaße, Regiezeiten und wichtige Vorkonunnisse, die nur vom AN festgestellt wurden, gelten unbefristet als
vom AG nicht anerkannt. (Nicht gemeinsam festgestellte Mengen)"

Abschnitt 5.22.4

AbsehnI1l5.22.4.1
wird wie folgt geändert:

FlIhrung der Bnutagesberlchte

"Die Führung von Bautagesberichten durch den AN wird vereinbart. Sie werden täglich dem AG ubergcben.
Wichtige Vorkommnisse oder Umstände, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr nachprüfbar sind, sind
jedenfalls im Bautagesbericht festzuhalten. Überdies ist In einem solchen Fall die ÖBA rechtzeitig schriftlich zu
einer gemeinsamen Feststellung aufzufordem."

1.9 AOSCHNITT 5.24 Lclstungsft uderu ligen

Abschnitt 5.24.2 Miltellnngspflieht
wird wic folgt ergänzt

"Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssummc infolge Änderungen VOll Mengen der
vereinbarten Leistung um mehrals 5% übersteigen wird, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet
seines Entgeltanspruches scbrlülich mitzuteilen. Ein Anspruch auf Abgeltung entsteht nur, wenn derartige
Mehruugen vor Durchführung angekündigt und deren finanziellc und zeitliche Auswirkungen auch schriftlich
bekannt gegeben wurden. (Mitteilungspflicht bei Mengcnmehrung)"

Abschnitt 5.24.6 Neue Preise InfolgeAbweichungen \'011 I\'lcngen
wird wie folgt gelindert:

.Kouunt es aus irgendwelchen Gründen Zll Änderungen der Leistung wie Minderung, Entfall, Unterbrechung,
Verzögerung udgl., hat der AN aus diesem Titel keinen Anspruch auf Preisäudcruug, Schadenersatz bzw,
Kostenersetz. (Leistungsänderuug)'

AbschnlU 5.24.8 Zuslilzllche Leistungen hel Frost und Schneefall
wird wie folgt geändert

"Soweit hiefilr keine gesonderten Positionen angeführt sind, werden durch Winter- bzw, Schlechtweller bedingte
Erschwernisse nicht gesondert vergütet."

Absehnltl5.24.10 Abgeltnng ctncs Nnehtells zufolge Mlndel'nng od..· Entfalles von Letstungen
wird wie folgt geändert:

.Konunt es aus irgendwelchen Gründen zu Änderungen der leistung wie Minderung, Entfall, Unterbrechung,
Verzögerung udgl., hat der AN aus diesem Titel keinen Anspruch auf Preisänderung, Schadeuersau bzw.
Kostenersntz."

1.10 AOSCHNITT 5.27 Reglelelstungeu
wird wie folgt erg~nzl:

.Pkt. 5.27.4: Regiearbeiten dürfen nur Uber schriftlichen Abruf durch die ÖBA ausgeführt werden. Alle
erforderlichen Regiearbeiten gelten unabhängig vom Zeitpunkt der Ausführung als angehängte Regieleistungen. FOr
die Ausmaßfeststellung sind die von der ÖBA ausgegebenen Formbl ätter zu verwenden. Diese sind atu TAg der
Leistung zur Bestätigung vorzulegen, Die Unterschrift der ÖBA bestätigt nicht, dass die angeführten Arbeiten zu
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1.14 ABSCIINITT 5.32 Beglun und Beendigung der Leistung

Abschnlll 5.32.1 Bcglnn der Leistung
wirdwiefolgt ergänzt:

..Der AN arbeitet vor Beginn der Bauarbeiten einen verbindlichen Terminplan aus und legt ihn dem AG zur
Genehmigung vor. Der Terminplan ist so zu erstellen, dass die unter Pkt. 4 des Allgebotsformblattes angeführten
Ausführungsfrlsten unter Berücksichtigung der Vorgaben der ÖBAeingehalten werden. (Terminplan)
Auf Wunsch des AG ist vom AN ein Personaleinsatzplan vorzulegen. (personaleinsalzplan)"

1.15 ABSCHNITT 5.33 Benützung von Teilen der Leistung vor der Übernahme
wird wie folgt geändert:

"Die Benutzung oder Inbetriebnahme der Leistung oder vonderenTeilengilt nichtals Übemabme."

1.16 ABSCHNITT 5.34

Abschnitt 5.34.2

Zn AllschnI1l5.34.2.1
wird wie folgt geändert:

Behlnderung der Ausf(lhl'ullg

vertäugerung der Lelstuugsfrlst

"Die Wortc"Streik" und "außergewöhnliche Witteruugsverbältnisse'' entfallen."

AllscJIIII1I5.34.5 Mehrkosten hel llchlnderung
wird wie folgt geändert:

.Konunt es aus Irgendwelchen Gründen ZII Änderungen der Leistung wie Minderung, Entfall, Unterbrechung,
Verzögerung udgl., hat der AN aus diesem Titel keinen Anspruch auf Preisänderung. Schadenersatz bzw,
Kostenersatz."

1.17 ABSCHNITT 5.35 Verzug

AllschnI1l5.35.1 Allgemelncs
wird wie folgl ergänzt:

.Pkt. 5.35,1.3: Drohtoffensichtlicheine FristUberschreitung, weil der AN nicht in der Lage ist, nach Aufforderung
seine Leistung ausreichend zu steigernoder mangelhaft ausgeführte Leistungen rechtzeitig zu verbessern, ist der AG
berechtigt, ohne Nachfrislsetzung eigene oder fremde Arbeitskräfte, Geräte und Materialien nufKosten und Gefahr
des AN einzusetzen, Diese Brsarzvornahme kannsich nach Wahl des AG auf die ganze noch ausständige Leistung
erstrecken oder auch nur auf Leistungsteile. Im letzteren Fall darf der AN deswegenseine Leistung nichteinstellen
oder aus dem Vertrag zurücktreten. Im Falle des Auftragsentzuges ist der AN verpflichtet, sämtliche Unterlagen
dem AG auszufolgen und ihm das VerfUgungsrecht darübereinzuräumeu."

1.18 ABSCHNITT 5.36 Vertrugsstrafe bct Verzug {Pönale]

Abschnitt 5.36.1 Anspruch
wird wiefolgtgeändert:

"Bei Überschreitung der vereinbarten Leistungsfristen durch den Auftragnehmer bzw. bei nicht ordnungsgemäßer
Erbriuguug der Leistung, ist der AN verpflichtet, als Vertragsstrafe (Ur jeden Kalendertagder TenninUberschreitung
einen Betrag in der Höhe VOll 0,5 %0 der Gesamtabrechnungssumme der erbrachten Leistung, mindestens jedoch €
70,·· zu bezahlen, Die Vertragsstrafe ist mit 5% der Auftragssumme (des zivilrechtliehen Preisesj " I ist nicht"
begrenzt.
Der AG ist berechtigt. die Summe der berechneten Konventionalstrafe VOll den Zahlungen, die aufgnmd des
Auftragszu leisten sind, in AbzugZ1l bringen,
Entspricht der Fortgang der übernommenen Arbeiten aus Gründen, die der AN zu vertreten hat, nichtden zwischen
AGund AN vereinbarten Leistungsfi'isten oder Terminen (Zwischen- oder Endtennine), steht dem AG,unbeschadet
aller seiner weiteren Ansprüche, das Recht zu, nach fruchtloser Setzurig einer angemessenen Nachfrist mittels
eingeschriebenen Briefs,die Fertigstellungder Arbeiten auf'Kosten der AN durch Dritte vornehmen zulassen.
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ABKÜRZUNGEN:
Die in Punkt I augeführten Abschnitte beziehen sich auf Abschnitte in 
der gemäß Punkt 2 des Angebotsformblattes angeführten und anzuwendenden 
ÖNORM B 2110, Stand 01.03.2002.




